
Stadt 
Luzern 
Grosser Stadtrat 

  

 Stadt Luzern 
Grosser Stadtrat 
Hirschengraben 17 

6002 Luzern 
Telefon: 041 208 88 76 
Fax: 041 208 88 77 

E-Mail: grstr@stadtluzern.ch 
www.grstr.stadtluzern.ch 
 

 

AB  
 Postulat 359 

 

Eingang Stadtkanzlei: 29. November 2019 

 

Freier Zugang zur Allenwindenkuppe 

 

Von den verschiedenen grünen Hügelkuppen der Stadt Luzern liegt die Allenwindenkuppe dem 

Zentrum am nächsten. Gleichzeitig ist sie aber die einzige Kuppe, welche der Bevölkerung nicht 

zugänglich ist. 1994 entschied die städtische Stimmbevölkerung deutlich, dass die gesamte Kuppe 

der Grünzone zugeteilt werden soll. Im zwei Jahre später durch den Grossen Stadtrat verabschie-

deten «Richtplan Fusswege» waren für die Allenwindenkuppe Netzergänzungen und damit Öff-

nung für die Bevölkerung vorgesehen. Bis heute ist diese Öffnung nicht umgesetzt. Das Bedürfnis 

nach Zugang zu Grün- und Erholungsräumen ist in den letzten Jahren aber weiter gewachsen und 

wird mit der angestrebten zunehmenden Verdichtung der Innenstadt weiter wachsen. 

 

Der Stadtrat wird deshalb gebeten, mit den Liegenschaftsbesitzer*innen in Verhandlungen über 

einen Landerwerb oder den Erwerb von Fusswegrechten zu treten, um damit die Allenwinden-

kuppe zumindest partiell der Bevölkerung zugänglich zu machen. Sollten die Verhandlungen zu 

keinem Ergebnis führen, wird der Stadtrat gebeten, andere Möglichkeiten zu ergreifen, um die 

Allenwindenkuppe der Bevölkerung zugänglich zu machen. 
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